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Bericht und Antrag

des Aueschusses ftir Rechts-, Gemeinde- und Fauengelegenheiten zum Antrag der Abg' vF

Reiter, Mag. Wolf u.a. betreffend bundesweit einheittiches BerufsgeseE für diplornierte

Sozialarbeiterlnnen.

Berichterstätter: Abg. Ing, Hans-Feter Bock

Der östeneichische Berufsverband der $ozialarbeiterlnnen (obds) $etzt eich seit vielen Jehren

für ein einheitliches Berufngasetz für Sozielarbeiterlnnen ein. Ein einheitliches Berufsgeeetz

sichert die notwendige Qualität, die sich irn $pennungsfeld von Professionsethik urtd

ökonomischer Effizienz bewegt. Mit dem übergang der Ausbildung von den Akademien fÜr

,sozialarbeit, hin *ur Fachhochschulausbildung wurde ein wichtiger hildungspolitischer $chrltt in

diese Richtung vollzogen.

Die Berufsgruppe der Diplomierten $ozialarbeiterlnnen wird sehr oft unter jene der

Sozialbetreuerlnnen subsurnmiert. Dieser ,,fälsche" Eindruck het sich seit Abschlu*s der Art.15a

B-VG Vereinbarung ilber Sozialbetreuungsberufe noch verstärkt. Ein Handlungsbedarf wird

vielfach nicht erkannt. Daher darf hier kure auf die wichtigsten Unterschiede der beiden

Berufsgru ppen eingegangen werden:

Diplomierte $ozialbetreuerlnnen absolvieren eine Ausbildung ohne Matura und werden

häuptsärhlich in den Bereichen der Altenbetreuungsarbeit, der Farnilienhelferlnnenarbeit und

der Behindertenarbeit eingesetzt, tm Gegensalzzu den $oeialbetreuerlnnen, die in der Regel in

gut vorstrukturierten Feldern, z.E. in Alten- und Behindertenheimen, tätig sind, orientieren sich

die Berufsfefder der pnrfessionef fen Sozialarbeit an den sich laufend ändernden

gesellschaftlichen Prohlernlagen, die sich am eineelnen lndividuurn manifestieren und u'a'

grundlegende existenzsichernde Maßnahrrren notwendig machen, Dazu sind ein strul{uriertes

Vorgehen (im Rahmen von professioneller Methodenvielfelt und adäquater Auswahl),

urrrfassende Kenntnisse der $ozialstrukturen und der Netzwerkarbeit sowie der rechtlichen

Rahmenbedingungen und der gesetzlichen Grundlagen notwendig. Diplornierte

$ozialarbeiterlnnen absolvieren äu$ diesen Gründen nach der Matura (l) eine Ssemestrige

Akedernieausbildung, die mittlerweile an den Fachhochschulen etahliert ist.

Diplomierte Soeialarbeiterlnnen stellen die einzige Berufsgruppe mit tefiiärer Ausbildung dar, die

nicht durch ein Berufsgesetz geregelt wird. Alle verwandten Berufe hahen ein Berufsgeoeta, wie

z.B. die Psychotherapeutlnnen und Fsychologlnnen seit fünf Jahren.'Selhst Lebens- und
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soeialberaterrnnen sind llber die gewerberechtlichen Regelungen in ihrer Tätigkeit

weitestgehend abgesichert. Auch fur den Krankenpflegebereich und somit fär den

Psychiatriebereich wurde jüngst ein Berufsgesek beschlos$en'

Aufgrund der zahlreichen privatwirtschaftfich organisierten Kurse, $eminare, workshops (wie

Lebens- und sozialberater, coaching, Mediation usw' ), drängen vermehrt Personen ohne

umfassende Grundausbildung in den Fereich der $oziälen Arheit'

professionelle soziale Arbeit setzt vorau$, dass die Ausbildung wissenschaftlich reflektiertes

Fachwissen urnfasst und durch Forschungsprouesse ständig euf dern neuesten $tand gehalten

wird. ln den nächsten 10 Jahren ist darrrit zu rechnen, dass rurrd 50.ü00 neue Arbeitspfätze im

Bereich der soziararbeit entstehen (prognose des BMWA, standard vorn 22'10'2CI03)'

lm Jahr 1gg7 wurde vom österreichischen Berufsverband Diplornieder sozislarheiterlnnen

tobds) der Beschluss gefasst- eine bundeseinheitliche Regelung im Rahmen eines

Berufsg esatztes anzu etrehen'

Gemäß geltender Kompetenzverteilung fällt die Regelung des Berufsstandes der diplomiertert

$ozialarheiterlnnen in die Angetegenheit der Länder'

Der burgenländische Landtag hat irr der Landtags-$it4ung arn 19- Mai ?00s einen einstimmigen

Beschluss hinsichilich der schatfung eines Berufsgesetees ftlr Diplomierte $ozialarbeiterlnnert

gefasEt. zuderrr hat der österreich-Konverrt fur eine neuB verfassung vorgeschlagen' dass

künfiig die GeseEgebung und die volleiehung hetreffend ge*ekliche berufliche Vertretungen'

äusgenommen solche auf land- und forstwirtschaftiichem Gebiet, vom Bund wahrgenümmen

werden eollen,

um die sicherung des Berufsschutzes ftlr $ozialarbeiterlrrnen in zukunft zu gewährleisten und

die notwendige Qualitätssicherung zu garantieren, bedarf es einer bundeseinheitlichen

vorgangsweise. Daher soll irn Rahmen der Landeshauptleutekonferenz ahgeklärt werden' in

welcher weise diese Zielsetzung rasch urngeeetet werden kann'

Es wird beantragt, der Landtag wolle beschließen;

*Der Hen Lendeshauptmann wird aufgefordert im Rahmen der Landeshauptteutekonferenz mit

den Landeshaupileuten der anderen Bundegländer abzuklären, auf welche Weise dern wunsch

dee Berufsverbandes der $ozialarbeiterlnnen rasch Rechnung getragen werden kann' ein

bu ndesweit ein heitliches Be rufsge$etz zu erläSsen' "

lnnsbruck, arn 7. 1 1 .?005
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